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3 Im freihändigen Verfahren festgelegte Honorare 

3.1 Allgemeines 

 
Auch im freihändigen Verfahren sind Leistungen zu definieren und Honorare zu vereinbaren. 
 

 
Die Leistungen sind detailliert zu beschreiben. Es ist jeweils zu prüfen, ob die Vergütung in den Ver-
trägen mittels Pauschal- oder Globalhonorar festgelegt werden können. 
 
Wenn Honorare im Stundenaufwand vereinbart werden, sollte die Zuordnung der Leistung zu den 
entsprechenden Qualifikationskategorien so vorgenommen werden, dass die Ansätze ohne Korrek-
tur durch Rabatte und dergleichen angewendet werden kann. 
  

 
Die untenstehenden Stundenansätze sind als empfohlene maximale Stundenansätze nach Zeitauf-
wand zu verstehen. Die KBOB empfiehlt, die effektiven Stundenansätze auftragsbezogen zu ver-
handeln und zu vereinbaren. 
 

 
 

3.2 Honorierungen nach dem effektiven Zeitaufwand 

3.2.1 Empfohlene maximale Stundenansätze nach Kategorien 

Honorierung nach dem effektiven Zeitaufwand1, exkl. MWSt. Basis: unabhängige Kennzahl- sowie 
Lohnerhebungen der Planerverbände. 
 

Empfohlene maximale Stundenansätze nach Kategorien (Umschreibung der Kategorien nach SIA) 
2017 in CHF im freihändigen Verfahren 

Jahr /  

Kategorien 
A B C D E F G 

2017 233 182 157 133 111 101 97 

 
 

 

 

 

 

 

  

                                      

1 Für die Berechnung von Pauschalen für Expertentätigkeit sind die folgenden Stunden- und Tageansätze nicht massgebend.  

SONY
Hervorheben

SONY
Hervorheben

SONY
Beschriftung
Oh, Sie haben Glück gehabt! Da das Modul Baugesuch sich noch in der Aufbauphase befindet, verrechne ich nur das Bauzeichner Honorar (E) obwohl ich eine ausgebildete Landschaftsarchitektin mit mehr als 4 Jahren Arbeitserfahrung bin.
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3.2.2 Zuordnung der Kategorien 

 Funktion Stufen 

 sia 102:      
Architektur 

sia 103:  
Bauingenieure 

sia 104:  
Forstingeni-
eure 

sia 105: 
Landschafts- 
architekten 

sia 108:  
Maschinen-, 
Elektro- und 
Haustechnik 

sia 110: 
Raumplaner 

Geomatik und 
Landmanage-

ment 
1 2 3 

P
ro

je
k
ti
e

ru
n
g

 

    

Projektleiter  
Interdiszipli-
näre. Gross-
projekte (als 
Gesamtpro-
jektleiter), 
Experte 

Projektleiter  
Interdisziplinäre. 
Grossprojekte 
(als Gesamtpro-
jektleiter), Ex-
perte, Prüfinge-
nieur 

Experte, 
Prüfingenieur 

Experte Projektleiter  
Interdisziplinäre. 
Grossprojekte 
(als Gesamtpro-
jektleiter), Ex-
perte, Prüfinge-
nieur 

Projektleiter  
Interdiszipli-
näre. Gross-
projekte (als 
Gesamtpro-
jektleiter), 
Experte 

Experte, Prüf-
ingenieur 

  A 

Chefarchitekt, 
Projektleiter 
(für komplexe, 
anspruchs-
volle Projekte) 

Chefingenieur, 
Projektleiter (für 
komplexe, an-
spruchsvolle 
Projekte), Fach-
koordinator 

Chefingenieur 
(für komplexe, 
anspruchsvolle 
Projekte) 

Chef Land-
schafts-archi-
tekt (für kom-
plexe, an-
spruchsvolle 
Projekte) 

Projektleiter (für 
komplexe, an-
spruchsvolle 
Projekte), Fach-
koordinator, 
Chefingenieur 

Chefraum-
planer  

Projektleiter (für 
komplexe, an-
spruchsvolle 
Projekte), Che-
fingenieur 

  B A 

Leitender Ar-
chitekt (für 
einfache Pro-
jekte) 

Leitender Ingeni-
eur (für einfache 
Projekte) 

Leitender In-
genieur (für 
einfache Pro-
jekte) 

Leitender 
Landschafts- 
architekt (für 
einfache Pro-
jekte) 

Leitender Inge-
nieur (für einfa-
che Projekte) 

Leitender 
Raumplaner / 
Fachexperte 

Leitender Inge-
nieur (für einfa-
che Projekte) 

  C B 

Architekt Ingenieur Ingenieur Landschafts-
architekt 

Ingenieur Raumplaner Qualifizierte 
Fachperson 

D D C 

Bautechniker Techniker, 
Zeichner-Kon-
strukteur 

Techniker, 
Zeichner-Kon-
strukteur, GIS-
Sachbearbei-
ter 

Bautechniker Techniker, 
Zeichner-Kon-
strukteur 

Raumplaner-
Assistent 

Fachperson F E D 

Zeichner Zeichner Zeichner Landschafts-
bauzeichner 

Zeichner Zeichner Geomatiker G F E 

B
a
u
le

it
u
n
g
 

    

Chefbauleiter 
und Oberbau-
leiter bei inter-
disziplinären 
Grossprojek-
ten  

Chefbauleiter 
und Oberbaulei-
ter bei interdis-
ziplinären   
Grossprojekten  

Chefbauleiter 
bei interdiszip-
linären  Gross-
projekten  

 Chefbauleiter   
bei interdiszipli-
nären Grosspro-
jekten  

     B A 

Chefbauleiter, 
Oberbauleiter 

Chefbauleiter, 
Oberbauleiter  

Chefbauleiter, 
Oberbauleiter  

Chefbauleiter  Chefbauleiter, 
Oberbauleiter  

    C B 

Bauleiter Bauleiter Bauleiter Bauleiter Bauleiter   E D C 

Hilfsbauleiter Hilfsbauleiter, 
Bauaufseher 

Hilfsbauleiter, 
Bauaufseher 

Hilfsbauleiter Hilfsbauleiter    G F E 

A
d
m

in
is

tr
a
ti
o

n
 

  

Leitendes  
Administra-     
tionspersonal 

Leitendes Admi-
nistrationsperso-
nal 

Leitendes Ad-
ministrations-
personal 

Leitendes Ad-
ministrations-
personal 

Leitendes Admi-
nistrationsperso-
nal 

Leitendes Ad-
ministrations-  
/ kaufmänni-
sches Perso-
nal 

Leitendes Ad-
ministrations-
personal 

F E D 

Sekretariats-
personal 

Sekretariats-per-
sonal 

Sekretariats-
personal 

Sekretariats- 
personal 

Sekretariats-per-
sonal 

Sekretariats-
personal 

Sekretariats-
personal 

G F E 

H
ilf

s
fu

n
k
ti
o

n
 

Hilfspersonal, 
technisch, 
kaufmännisch 
und auf der 
Baustelle 

Hilfspersonal Hilfspersonal Hilfspersonal, 
technisch, 
kaufmännisch 
und auf der 
Baustelle 

Hilfspersonal, 
technisch, kauf-
männisch und 
auf der Bau-
stelle 

Hilfspersonal  G F F 

      Qualifizierter 
Messassistent 

G F E 

    Lernende Lernende  Lernende Lernende Lernende *** 

  *** Lernende 3. und 4. Lehrjahr 0.75 G / Lernende 1. und 2. Lehrjahr 0.5 G 

Grundlagen für die Einstufung nach Qualifikationskategorien bilden: 
  ● Die der Funktion zugeordneten Qualifikationskategorien 
  ● Der effektive Zeitaufwand (inkl. Reisezeit) 
  ● Die objektspezifisch angebotenen Stundensätze der Qualifikationskategorien 

Für die Einstufung in die Qualifikationskategorien ist die Funktion des Architekten / Ingenieurs und der eingesetzten Mitarbeiter im Rahmen 
des Auftrages massgebend, nicht aber deren Stellung in der Firma. 
  

Die jeder Funktion zugeordneten Stufen 1 bis 3 ermöglichen es, das Können und die Erfahrung zu berücksichtigen.  
Regel für die Zuteilung der Stufen: 
Stufe 1: 
-  keine abgeschlossenen sekundäre Ausbildung, keine tertiäre Ausbildung und unter 4 Jahre Erfahrung in der vorgesehenen Funktion. 

Stufe 2: 
-  abgeschlossene sekundäre Ausbildung, abgeschlossene tertiäre. 
-  Mitarbeiter ohne abgeschlossenen sekundäre Ausbildung oder tertiäre abgeschlossenen Ausbildung: nach 4 Jahren Erfahrung in der vor-

gesehenen Funktion. 

SONY
Hervorheben

SONY
Hervorheben

SONY
Hervorheben

SONY
Hervorheben

SONY
Hervorheben
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Stufe 3: 
-  abgeschlossene sekundäre Ausbildung oder abgeschlossene tertiäre Ausbildung und mindestens 5 Jahre Erfahrung in der vorgesehenen 

Funktion. 
-  Mitarbeiter ohne sekundäre Ausbildung oder tertiären Ausbildung: nach 10 Jahren Erfahrung in der vorgesehenen Funktion. 
 Bei langjährigen Projekten werden die Stufen innerhalb von Funktionen angepasst. 

 
Sekundäre Ausbildung: Berufliche Grundbildung, Fachmittelschulen 
Tertiäre Ausbildung: Höhere Fachschulen, Hochschulen, Fachhochschulen 

  

Ordnung für Leistungen der Geologen und Geologinnen SIA LHO 106: Weder die Zuordnung nach Qualifikationskategorien noch die 
Einstufung sind mit denjenigen der oben aufgeführten LHO vergleichbar. Bei der Vergabe von Dienstleistungen an Geologen wird empfohlen, 
die SIA LHO 106, Art. 6 zu konsultieren. 

3.2.3  Empfohlener maximaler mittlerer Stundenansatz für Planungsgruppen 

Empfohlener maximaler mittlerer Stundenansatz für Planungsgruppen "h" 2017 in CHF im 
freihändigen Verfahren. Basis: unabhängige Kennzahl- sowie Lohnerhebungen der Planerver-
bände (Richtwerte für den Anforderungsfaktor "a" siehe Ziffer 3.2.4)  

 

1622 
 

3.2.4 Vergleichswerte zur Beurteilung von Angeboten 

Empfohlener maximaler mittlerer Stundenansatz für Planungsgruppen: Anforderungsfaktor "a" 

Phase Bereich für "a" Bemerkungen, Auftragscharakterisierung 

Studien 
0.95 < a < 1.10 Anspruchsvolle Studienaufgabe 

0.85 < a < 1.00 einfache Studienaufgabe 

Projektierungsaufgaben 0.75 < a < 1.10 
Einfache bis aussergewöhnliche Bauaufgabe mit durchschnitt-
lichen Anteil an Routinetätigkeiten 

Bauleitungsaufgaben 

1.00 < a < 1.10 Aussergewöhnlich anspruchsvolle Überwachungs- und Kon-
trollaufgabe 

0.90 < a < 1.00 Bauleitung / Montageleitung / Baukontrolle mit erhöhten Anfor-
derungen 

0.80 < a < 0.90  Bauleitung / Montageleitung / Baukontrolle von üblichen Bau-
vorhaben 

0.75 < a < 0.80 Bauleitung / Montageleitung / Baukontrolle von einfachen 
Bauvorhaben 

Expertise 1.05 < a < 1.15 

zeitlich eng begrenzte Aufträge mit einem besonders hohen 
Anteil von hochqualifizierten Mitarbeitern. 

Bemerkung: Honorierung mit Stundensätzen nach Kategorien 
oft zweckmässiger 

 

Das Honorar nach mittlerem Stundenansatz für Planungsgruppen wird wie folgt berechnet: 
 
H = T x h x a 
 
T = Summe der Arbeitsstunden aller Mitarbeiter, die direkt am Auftrag eingesetzt werden 

h = angebotener mittlerer Stundenansatz für Planungsgruppen (siehe Ziffer 3.2.3) 

a = Anforderungsfaktor gemäss Ziffer 3.2.4   
 

                                      

2 Dieser Wert ist nicht anzuwenden bei der Honorierung nach den aufwandbestimmenden Baukosten 

SONY
Hervorheben
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